
HINWEISE UND KENNZEICHNUNGEN 
 

I. Anfallendes Niederschlagswasser ist über entsprechende Einrichtungen 
zurückzuhalten. Abzuschlagende Niederschlagswässer können in die 
vorhandene Mischwasserkanalisation eingeleitet werden.  
 

II. Eine Grundwassernutzung im Plangebiet darf erst nach Zustimmung des 
Landrates des Kreises Warendorf als zuständige Untere Wasser- und 
Abfallwirtschaftsbehörde erfolgen.  
 

III. Trinkwasseranlagen einschließlich der dazugehörigen Hausinstallation dürfen 
nach § 17 (2) der z.Zt. gültigen Trinkwasserverordnung nicht mit Regenwasser- 
oder Brauchwassernutzungsanlagen einschließlich seiner Leitungen verbunden 
werden. Die Leitungen der verschiedenen Versorgungssysteme (Trinkwasser / 
Regen- oder Brauchwasser) sind beim Einbau dauerhaft farblich 
unterschiedlich zu kennzeichnen und Nicht-Trinkwasser-Zapfstellen als solche 
dauerhaft kenntlich zu machen. Die DIN 1988 Teil 4 ist zu beachten. Nach § 13 
(3) der z.Zt. gültigen Trinkwasserverordnung ist eine im Haushalt genutzte 
Regen- oder Brauchwasseranlage der zuständigen Behörde bei 
Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen.  
 

IV. Beim Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist bei den Gebäuden der 
Einbau einer Rückstausicherung vorzusehen. Die Entwässerungssatzung der 
Stadt Ennigerloh in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten.  

 
V. Im Verfahrensgebiet ist die Löschwasserversorgung mit 

96 m3/h gesichert. Zur Löschwasserentnahme sind im Verfahrensgebiet 
Hydranten in Abständen von höchstens 150 m, gemessen von der 
Straßenachse zu installieren. An gut sichtbaren Stellen sind 
Hydrantenhinweisschilder anzubringen.  
Ein über diesen Grundschutz hinausgehender Löschwasserbedarf ist von den 
jeweils betroffenen Bauherren selbst sicherzustellen. 

 
VI. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche 

Bodenfunden, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Beschaffenheit) entdeckt werden. Die 
Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt, dem Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Westf. Amt für Archäologie, Amt für Bodendenkmalpflege 
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage 
in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG) 


